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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 6. November 1979 angemeldete, unter der Nummer 

0 011 215 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 

79 104 322.7, für die die Priorität einer frUheren An-

meldung vom 8. November 1978 in Anspruch genornmen wird, 

ist von der PrUfungsabteilung 082 durch Entscheidung vom 

S. April 1982 zuriickgewiesen worden. 	---- ------ - - 

Der Entscheidung lagen die ursprUnglichen drei Patent-

ansprUche zugrunde. 

II. Die PrUfungsabteilung fUhrt aus, zu der im Patentan-

anspruch 1 angegebenen Bemessung der Teilchen habe 

es keiner erfinderischen Tätigkeit bedurft. Sie begrUn-

det diese Auffassung unter Hinweis auf die USA-Patent-

schrift 3 188 264. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Arimelderin unter 

gleichzeitiger Entrichtung der GebUhr am 7. Juni 1982 

Beschwerde eingelegt und diesein einem am 13. August 

1982 eingegangenen Schriftsatz begrUndet. Sie ist der 

Ansicht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1, der 

aufrechterhalten werde, habe auch in Kenntnis der 

USA-Patentschrift 3 188 264 nicht nahegelegen. 

IV. In einem Bescheid vom 7. Januar 1983 sind der Anmelderin 

Bedenken gegen die Fassung des Patentanspruchs 1 mitge-

teilt worden. 

V. Mit Schriftsatz vom 20. Januar 1983, eingegangen am 26. 

Januar 1983, hat die Anmelderin drei neue PatentansprU-

che und eine geanderte Beschreibung nit dem Antrag em-

gereicht, aufgrund dieser Unterlagen und der ursprtingli-

chen Zeichnung auf die Anmeldung em europisches Patent 

zu erteilen. 
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Der PatentanspruCh 1 hat thigenden :ort1aut: 

"1. Als Packrnaterial dienende geschaumte Kunststoffteil-

chen in Sternform mit drei in einer Ebene liegenden 

Schenkein, dadurch gekennzeichnet, daB sie ein Ver-

hältnis der Teilchendicke (D) zur Teilchenhöhe (H) 

von 1:2,75 bis 1:3,3 und ein Verhältnis der Schen-

keibreite (B) zur Teilchenhöhe (H) von 1:2,2 bis 

:2,aufwe-i-sen, wobei -d-i-e Höhe(-H) 10--bis EO- mm-- 	- - 

beträgt." 

VI. Wegen des Wortlauts der ursprUnglichen PatentansprUche 

und Beschreibung wird auf die Veröffentlichung Nr. 

0 011 215 verwiesen. 

GrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPtI; sie ist daher zulässig. 

2. Der geltende Patentarispruch 1 unterscheidet sich von der 

ursprUnglichen Fassung dieses Anspruchs dadurch, daB der 

Begriff "freiflief3end" gestrichen und die Wortfolge 

"Packmaterial aus" in "Als Packmaterial dienende" geän-

dert ist. Diese Knderungen sind sachdienlich. Für eine 

Hervorhebung einer der beiden angestrebten gleich wich-

tigen Eigenschaften der Teilchen (gute RieselfThigkeit 

und gute Verhakungseigenschaft - vgl. Abschnitt 3) durch 

Erwähnung un Patentanspruch 1st kein Grund ersichtlich. 

Durch die weitere Xnderung wird kiargestelit, daB im 

Patentanspruch 1 nicht das Packmaterial, sondern die das 

Packinaterial bildenden Teilchen geschUtzt sind. 
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Im Oberbegriff des Anspruchs sind die durch die 

USA-Patentschrift 3 188 264 bekanntgewordenen, dem 

Annieldungsgegenstand am nächsten Icoinmenden sternförmigen 

Teilchen dadurch ausreichend berUcksichtigt, daB deren 

Ausbildung mit drei in einer Ebene liegenden Schenkein 

auch als bekannt vorausgesetzt ist. 

- 	 Der Anspruch geiUgt daher den formalen Vorschriften der 

Konvent ion. 

3. Als Packmaterial dienende geschäumte Kunststoffteilchen 

sollen sowohi gut rieselfThig als auch gut verhakungsfä-

hig sein, well sie Ublicherweise aus Vorratssilos im 

freien Fall in das Packbeh1tnis eingebracht werden und 

nach dem Einbetten des zu verpackenden Guts durch gegen-

seitiges Verhaken oder Verzahnen um das Gut eine "fe-

dernde HUlle" bilden sollen. Diese einander widerstrei-

tenden Forderungen hat man dadurch zu erfUllen versucht, 

daB den Teilchen eine bestirnmte Form gegeben wurde. Nach 

Angabe der Anmelderin erreicht man mit den meisten bis 

zum Priorittstag bekanntgewordenen Formen jedoch ent-

weder zwar elne gute Rieselfähigkeit, aber nur eine 

mI3ige Verhakungseigenschaft oder eine gute Verhakungs-

eigenschaft und eine geringe Rieselfähigkeit der Tell-

chen. 

4. Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe zugrunde, auf-

schäumbare Kunststoffteilchen anzugeben, die nach dem 

Aufschäumen ein Packmaterial ergeben, das sich durch 

eine gute Rieselfähigkeit und durch eine gute Verha-

kungseigenschaft auszeichnet. 

5. Aus den von der Anmelderin vorgelegten Versuchsergebnis-

sen mit sternformigen Packmaterialteilchen aus geschäurn-

tern Polystyrol und mit drei in einer Ebene liegenden 

Schenkein geht hervor, daB Teilchen, die nach der L,ehre 

des Arispruchs 1 bemessen sind, hinsichtlich ibrer Rie- 
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sel- und Verhakungsf.higkeit Teilchen anderer Abmes-

sungsverhältnisse Uberlegeri sind. Mit den Gegenstand des 

Anspruchs 1 wird daher die vorstehend genannte Aufgabe 

gelöst. 

6. Nach PrUfung der bei der Recherche ermittelten Druck-

schriften (USA-Patentschrift 3 188 264 und britische 

P€eshrif I262 346) 

Auffassung der PrUfungsabteilung an, daB gemä3 den An- 

spruch 1 ausgebildete geschumte Kunststoffteilchen 

neu sind. 

7. Die PrUfung, ob dieser Stand der Technik geschäumte 

Kunststoffteilchen mit den un Anspruch 1 aufgefUhrten 

Merkmalen nahegelegt hat, ergibt folgendes: 

7.1 In der USA-Patentschrift 3 188 264 werden zur Losung der 

Aufgabe, als Packmaterial dienende aufgeschäumte Kunst-

stoffteilchen zu schaffen, die aufgrund ihrer Form ne-

selfähig sind und sich miteinander verhaken (Spalte 1, 

Zeilen 52 bis 59, den USA-Patentschrift), aul3er der 

Sternform mit drei in einer Ebene liegenden Schenkein 

auch andere Querschnittsformen vorgeschlagen (vgl. ins-

besondere Figuren 6A bis 6C). Whrend die Patentschnift 

die Frage der Bemessung den Teilchen, die nicht stern-

formig ausgebildet sind, of fenläl3t, enthält sie für den 

Fall, daB die Sternform gewhlt wird und die Teilchen 

ailgemein verwendbar sein sollen, die Angabe, daB sich 

für die Teilchendicke (in den Patentschnift als Lange 

bezeichnet) der Bereich zwischen 9,5 und 38,1 mm beson-

ders eignet (Spalte 6, Zeilen 66 bis 69). Mangels einer 

entsprechenden Angabe zu irgendwelchen anderen Abmessun-

gen sternformiger Teilchen muBte den Fachmann zu den 

Schlul3 kommen, daB die RieselfThigkeit und die Verha-

kungseigenschaft dieser Teilchen dann gUnstiger sind, 

wenri die Teilchendicke innerhaib des empfohlenen Be-

reichs gewählt wind, daB es hingegen hinsichtlich der 
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anderen Abmessungen keinen bevorzugten Bereich gibt. 

Entschied sich der Fachmann also für die Sternform, so 

bestand für ihn aufgrund dieser sich aus der Lehre der 

USA-Patentschrift 3 188 264 ergebenden Folgerung kein 

Anla3, noch Versuche zur Auswahl geeigneter lthmessungen 

für die Höhe der Teilchen und die Dicke der Schenkel 

anzustellen, wozu ihn bei den anderen Teilchenformen das 

Fehien jedes Hinweises auf Abmessungen rnöglicherweise 

htte veranlassen können. 

7.2 Demgegenüber hat die Anmelderin erkannt, daI3, wie die 

von ihr vorgelegten Versuchsergebnisse belegen, eine 

bessere Rieselfähigkeit und Verhakungseigenschaft von 

sternförinigen Teilchen mit drei in einer Ebene liegenden 

Schenkein dann zu erreichen sind, wenn für das Verhält-

nis der Teilchenhöhe zur Teilchendicke der im Anspruch 1 

angegebene Bereich gewählt wird und aul3erdem, abweichend 

von der Lehre der USA-Patentschrift 3 188 264, die Tell-

chendicke in Abhngigkeit von der Teilchenhöhe innerhaib 

eines ebenfalls un Anspruch 1 angegebenen eng begrenzten 

Bereichs festgelegt wird. Diese Erkenntnisse konnte die 

USA-Patentschrift 3 188 264 jedenfalls nicht nahelegen. 

7.3 Die britische Patentschrift 1 262 346 befaBt sich schon 

nicht mit sternförmigen Teilchen. Sie enthält infolge-

dessen ebenfalls nichts, was den Fachmann in Richtung 

auf die dem Vorschlag nach Anspruch 1 zugrundeliegende 

gezielte Auswahl aus der Vielzahl von möglichen Tell-

chenhöhen und Schenkeibreiten sternförmiger Teilchen und 

deren Kombinationen, die er nach der Lehre der USA-Pa-

tentschrift 3 188 264 als gleich geeignet ansehen mu3te, 

lenken konnte und was ihm aul3erdem den Hinweis gab, daB 

entgegen der Lehre der USA-Patentschrift die Teilchen-

dicke gleichfalls in einern bestimmten Abhängigkeitsver-

hältnis von der Teilchenhöhe stehen mUsse. 
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7.4 Aus diesen GrUnden beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 

auf einer erfinderischen Leistung (Artikel 56 EPU). 

Der Anspruch 1 ist daher gewährbar (Artikel 52 EPU). 

7.5 Die Knderungen in den abhngigen PatentansprUchen 2 und 

3, die auf besondere AusfUl-irungsarten der Erfindung nach 

Anspruchi.gihtt und dsha1bg1eichfa11s gwhrbar --

sind, und in der Beschreibung dienen der Anpassung an 

den geänderten Patentanspruch 1 bzw. zur noch kiareren 

Darstellung der in den PatentansprUchen gekennzeichneten 

Erfindung. Sie sind infolgedessen zulässig. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die 

Sache an die PrUfungsabteilung mit der Auflage zurück-

verwiesen, auf die Anmeldung ein europäisches Patent mit 

den am 26. Januar 1983 eingegangenen Unterlagen (drei 

PatentansprUche und Beschreibung) sowie der ursprüngli-

chen Zeichnung zu erteilen. 
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